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der Wahl der endgültigen Synode werde ſie aufhören zu
beſtehen “ .

Ungewöhnlich ſei auch , daß die Synode ſich nicht aus
Gruppen zuſammenſetzt . Sie reihe ſich ein in die Evange —
liſche Kirche in Deutſchland .

In dieſem Zuſammenhang gibt Synodaler Dürr die vor —
läufige Ordnung der Evangeliſchen Kirche in Deutſchlands )
ſowie die Barmer theologiſche Erklärung von 1934 bekannt .
Nur in der Anerkennung dieſer Geſetzec ) ſei kirchlich legi —
times Handeln heute möglich . Daher könnten uns auch die

Vorwürfe , daß wir kirchlich illegitim ſeien , nicht darin be—
irren . Die Badiſche Landeskirche habe ihren reformatori —

ſchen Bekenntnisſtand , der allerdings nicht ohne Naht oder

gar Bruch auf uns überkommen iſt . Wir müſſen im Gehor —
ſam gegenüber Chriſtus und ſeinem Wort zu einer beſſeren
Einheit kommen .

Als Aufgabe der vorläufigen Synode nennt Synodaler
Dürr : Die Wahl des Landesbiſchofs , die Errichtung der
Kreisdekanate , die Wiederherſtellung eines bekenntnisge —
bundenen Pfarrſtandes , die Wahl der ſynodalen Mitglie —
der des Erweiterten Oberkirchenrates , die Feſtlegung der

kirchlichen Feſte und die Bildung eines Rechtsausſchuſſes .
Zu den einzelnen Punkten führte er aus :
Wir ſind dem Herrn Landesbiſchof dankbar , daß er unter

dem früheren Regime auf ſeinem Poſten blieb , aber auch
dafür , daß er ſein Amt jetzt der Synode zurückgab . Kritik
an ſeiner Amtsführung iſt jetzt nicht unſer Wunſch ; er
habe getan , was er konnte , und wir gehören zuſammen .
Wir wünſchen dem Landesbiſchof einen geſegneten Feier —
abend .

Im Oberkirchenrat ſeien nur D. Dr . Friedrich und Ober —

kirchenrat Roſt zurückgeblieben . Seit Mitte Oktober ſei er

ſelbſt kommiſſariſcher Oberkirchenrat . Wenn die Synode
Roſt und D. Dr . Friedrich bittet , ſich weiter zur Verfügung
zu ſtellen , ſo ſei damit das Vertrauen der Synode ausge —
drückt . Der Wunſch nach ſeelſorgeriſcher geiſtlicher Leitung
ſei berechtigt . Zu einem bekenntnisgebundenen Pfarrſtand
gehöre die kirchliche Ausrichtung des Theologieſtudiums .
Chriſtliche Lebensgeſtaltung müſſe die Vorausſetzung für
die Prüfung werden . Neben dem Theologiſchen Studien —

haus ſei die Errichtung eines Predigerſeminars notwendig .
— Beim Religionsunterricht liege vieles im Argen . Da

Lehrer für den Religionsunterricht kaum verfügbar ſeien ,
ſeien katechetiſche Kurſe zur Ausbildung von Religions⸗
lehrern nötig . Die übertragung des kirchlichen Amtes zur
Unterweiſung in der Schule ſei im Gottesdienſt vorzuneh —
men . Lebendige Männergemeinden ſeien ein Segen auf
lange Sicht . Auch in der Jugendarbeit müſſe die Kirche
Neues leiſten . Für die Not unſeres Volkes , beſonders für
die zwölf Millionen Oſtflüchtlinge , ſei die Kirche ſofort in

Anſpruch genommen .
Der Vorſitzende unterſtreicht den Dank an den Landes⸗

biſchof . Auf ſeine Bitten erheben ſich die Synodalen .
Auf Vorſchlag des Synodalen Dürr werden ohne Wider —

ſpruch zum Geſchäftsführenden Ausſchuß für die Synode
gewählt : Pfarrer Mondon , Dr . Umhauer , Dr . Wolf , Pfar —
rer Maas , Pfarrer Bender und Pfarrer Dürr . Dieſer Aus —

ſchuß ſoll jeweils eine halbe Stunde vor Beginn einer

Sitzung zuſammentreten .

) Vgl . KGWVBl. 1945, Nr . 4, S. 29 f. , Kirchl . Ib . f. d. EKid
1945/48 , Ig . 72/75 . 1950, S. 15ff.

) abgedr . in : Bekenntnisſynode der Deutſchen Evangeliſchen
Kirche , Barmen 1934. Vorträge und Entſchließungen . Wuppertal⸗
Barmen : Kommiſſions - Verlag Emil Müller ( 1934 ) S. 8 —11 .
Junge Kirche , Halbmonatsſchrift für reformatoriſches Chriſten —
tum , Ig . 2. 1934 , S. 489 —493 , Kirchl . Jahrbuch f. d. EKid 1933
bis 1944 , Ig . 60/71 . 1948. S. 63 —65 ; Bekenntnisſchriften der
Vereinigten Evang . ⸗proteſtant . Landeskirche in Baden . Karls⸗
ruhe : Evang . Preſſeverband 1956. S. 107 —110 ; H. Niens : Das
Recht der Evang . Landeskirche in Baden ( loſe Blattſammlung ) .
2a S. 1 —3 .

Erſte Sitzung

Der Landesbiſchof und die Oberkirchenräte D. Dr . Fried⸗
rich und Roſt verlaſſen die Sitzung . Auf Wunſch der Synode
bleibt Landesbiſchof D. Wurm anweſend .

Nach einer Geſchäftsordnungsdebatte , an der ſich der
Vorſitzende und die Synodalen Pfarrer Dürr und Dr . Wolj
beteiligen , wird ſofort in die Erörterung der Biſchofswahl
eingetreten . Synodaler Dürr berichtet über die Freiburger
Beſprechung und nennt Pfarrer Julius Bender .

Synodaler Meerwein : Die Abſchiedsworte an den Lan⸗
desbiſchof ſcheinen voreilig zu ſein . Wir müſſen zuerſt Klar —
heit haben , ob der Abgang D. Kühleweins notwendig iſt .

Die Synodalen Dürr , Joeſt und Huß beteiligten ſich an
der Ausſprache .

Synodaler Umhauer vertritt die Meinung , daß die Bi —
ſchofswahl erſt in einer durch ordentliche Wahlen gebil —
deten Landesſynode vorgenommen werden ſollte .

Synodaler Dürr ſchildert hierauf die bereits angeſtellten
Erwägungen und die Vorſtellungen bei Landesbiſchof
D. Kühlewein .

Synodaler Pfarrer Bender bittet , ſich zuerſt zu ent⸗
ſcheiden , ob der Landesbiſchof bleiben ſolle und dann erſt
am Vorgehen des „ Freiburger Kreiſes “ Kritik zu üben .

Synodaler Dr . Ritter verweiſt auf die große Entſchei —
dung und fragt : Soll eine neue Epoche badiſcher Kirchen —
geſchichte anheben ? Der Augenblick ſei wirklich geſchichtlich
einmalig . Dank dem Kampfe der Bekennenden Kirche , der
zwar hauptſächlich außerhalb Badens geführt worden ſei,
habe die evangeliſche Kirche Vertrauen behalten . Könne
aber eine Kirchenleitung , die ſeit 1933 zwiſchen den Klip⸗
pen umhergefahren ſei , dies Vertrauen rechtfertigen ? Sie
ſei mitverantwortlich für das , was im Kirchlichen Geſetzes⸗
und Verordnungsblatt geſtanden habe . In Treyſa ſei die
Badiſche Landeskirche als die einzige nicht vertreten ge⸗
weſen . Auch ſei ſpäter niemand von der Kirchenleitung
nach Stuttgart gefahrens ) . ber Treyſas ) ſeien die badi⸗
ſchen Pfarrer nicht unterrichtet worden . Ahnlich ſei es im—
mer geweſen . So lange , etwa bis zum Abſchluß der „Rei⸗—
nigung “ , könne nicht mehr gewartet werden ; nur ein von
allſeitigem Vertrauen getragener Biſchof könne handeln .
Auch die Nachfolge von Oberkirchenrat Roſt halte er —
entgegen früherem Eintreten nicht mehr für empfeh⸗
lenswert ; von ihm ſei kein Verlaſſen des badiſchen amt⸗
lichen oberkirchenrätlichen Kurſes zu erwarten , und ſeine
Mitbelaſtung durch das Vergangene verhindere den rich —
tigen Eindruck .

Synodaler D. Hupfeld möchte nach zwei Seiten die Aus⸗
führungen Dr . Ritters unterſtreichen . Als Inſpirator der
jungen , jetzt aus dem Kriege zurückkehrenden Pfarrer ſei
der bisherige Landesbiſchof nicht mehr einſatzfähig . Wenn
die Synode jetzt nicht einen neuen geeigneten Biſchof vor⸗
ſchlage , illegitimiere ſie ſich ſelbſt . Roſt ' s ſtark beamten⸗
mäßige Auffaſſung laſſe ihn nicht für das Biſchofsamt ge⸗
eignet erſcheinen .

Synodaler Huß regt an , jetzt noch einmal mit Landes⸗
biſchof D. Kühlewein zu ſprechen . Der Augenblick für einen
Rücktritt ſei nun wirklich da .

Synodaler Dr . Wolf geht nun auf die Kritik , die hier
am „ Freiburger Kreis “ geübt wurde , ein und erwähnt
hierbei die bereits von der Theologiſchen Sozietät in Ba⸗
den “ geäußerte Kritik . Entſcheidend ſeien die Aufgaben

5) Es iſt die Sitzung gemeint , in der das Stuttgarter Schuld —
bekenntnis beſchloſſen worden iſt ( 18. /19 . 10. 1945) . Vgl . KGVBl .
1945, S. 31. — Kirchl . Ib . d. EKid 1945 —1948 . Ig . 72 /75
1950 S. 19ff .

6) Treyſa 1945. Die Konferenz der evang . Kirchenführer v.
27 . —31 . 8. 1943 mit einem Bericht über die Synode der Beken⸗
nenden Kirche in Berlin - Spandau v. 29 . —31 . 7. 1945 und über
die unmittelbar vorangegangenen Tagungen des Reichsbruder⸗
rates und des Lutheriſchen Rates , herausgegeben von Fritz Söhl⸗
mann . Lüneburg : Heliand - Verlag ( 1946 ) 195 S.

15) Siehe nächſte Seitel ]
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der Kirche , der „ Freiburger Kreis “ war

Stimme der Bekennenden Kirche

könne in der ganzen Er

heute nichts geſchehen
legungen der lega

Wunſch mehrerer Synodalen

burger Entſchließung vom 1

an Landesbiſchof D Külteme
Nach weiteren Erörterungen , an denen ſich die

len Dürr , Meerwein , Dr . Wolf und Pfarrer Bender betei

ligen , ſtellt der Vorſitzende feſt , daß die Bedenken , ob jetzt

der rechte Zeitpunkt für die Neubeſtellung einer Kirchen

leitung ſei , nunmehr ausgeräumt ſind , und fordert zur

Beſprechung der Perſönlichkeiten auf

Synodaler D. Hupfeld ſchlägt Pfarrer Maas , Heidel

berg , vor
Unter Beteiligung von den Synodalen Meerwein , Huß ,

Dürr und Pfarrer Bender wird erneut erörtert , ob dem

bisherigen Landesbiſchof noch einmal gedankt , und ob er

um Vorſchlag eines Nachfolgers gebeten werden ſoll

Beides wird — Q

Synodaler Dürr te

biſchof den Wunſch

folger werden .

Auf Anfrage des

Dr. Ritter auch die Gründe , die den

veranlaßt haben , von dem im Auguſt

abzuſehen . Es wird daß
Erſcheinen der Zeitungsartikel von Lehn

geſchehen ſei

Synodaler D. Hupfeld und der

denken gegen Oberkirchenrat R

Synodaler Schneider fragt warum Synodaler Dürr

nicht vom „ Freiburger Kreis “ wurde ?

Um 19. 00 Uhr wird eine Pauſe eingelegt

SdlSyno U

1I

f Befragen mit , daß der

geäiu ßert habe , Roſt möge ſein Nach

Synodalen Schühle nennt Synodaler
„ Freiburger Kreis “

geplanten Vorſchlag
ies lange vor dem

iann und Dietrich
d

8 DVorſitzende bringen
Noſt vor .

D

7) Rundſchreiben der Theologiſchen Sozietät in Baden im Ok—

——
1945 mit einem Wort zur kirchlichen Lage in Baden und

iner Zuſa ll
8

von Auszügen aus dem Kirchlichen Ge
ſetess⸗und V rordnu sblatt 33—1938 . Die Grundgedanken
dieſes Schreibens ſollten urſprünglich im Jahre 1933 veröffent⸗
licht werden , jedoch wurde eine Veröffentlichung durch das Ein
greifen der Geſtapo verhindert

8) Brief nicht gefunden

Landesbiſchof D. Wurm

jen über die kirchliche

Im Anſchluß daran die Erörterung der für die

Landesbiſchofs vorgeſchlagenen Perſonen
zwar in Abweſenheit der Genannten ( Dürr ,

ender ö

Nachfolge des

Dürr hält Maas als Kreisdekan beſonders

Dr . Wolf nennt als Erfordernis für die

iLandesbiſchofs folgendes
ualifikation für einen paſtor paſtorum ,

igkeit ,

eugung kirchlicher

Geiſtliche
2. Leitungs
3. Tatkräftige Bez

halb der unierten badiſchen Landeskirche ,
Einigkeit inner⸗

ſſenheit für die Aufgabe der Skumene ,

ſſenheit für die politiſche Verantwortung
der Kirche ,

öhnliche Haltung , die er alte

Gegenſätze innerlich hinweg ſei

Eduard Thurneyſen , Baſel , an den

„ jedoch wegen der äußeren Ver⸗

ſchlage er den

5 . Aufgſchlo

und überalterte

IDa Profeſſor D.

herangetreten worden ſei

hältniſſe nicht in Frage kommen könne ,
Synodalen Maas vors)

Synodaler Hof begründet den Vorſchlag Bender . Er hält
die be kenntni

ige
Ausrichtung der Verkündigung für

notwendig . Die Confeſſio Auguſtana als die Bekenntnis⸗

grundlage der Landeskirche und den kleinen Lutheriſchen

Katechismus als Lehrbuch zu erhalten , ſei nur letztes Ziel .

Syn odaler D. Hupfeld betont , daß Synodaler Maas nicht
mehr ein L imlicher „ Liberaler “ ſei , und äußert Bedenken

gegen J . Bender .

Synodaler Dr . Ritter beantwortet die Frage des Syn⸗
odalen Schneider , warum der „ Freiburger Kreis “ den

Synodalen Dürr nicht vorgeſchlagen habe .

Synodaler Schühle befürwortet Roſt

9) Mit Prof . D. E. Thurneyſen waren zuvor Verhandlungen
durch die Profeſſoren Dr . E. Wolf und D. Dr . Ritter , beide in

Freiburg , u. a. in Lörrach gepflogen worden , wobei auch die

Perſönlichkeit des Amönier - général Marcel Sturm eine Rolle
ſpielte . Th. zog jedoch ſeine Kandidatur zurück , weil er ſie von
der Einſtimmigkeit ſeines Vorſchlags abhängig gemacht hatte .

Zweite Sitzung

Bretten , Mittwoch , den

Der Vorſitzende eröffnet .

Nach dem geſungenen Lied Nr . 24, 1 und 3 ( O Gott , du

frommer Gott ) , ſpricht Synodaler Hof das Eingangsgebet .
Synodaler Fürſt zu Löwenſtein⸗Wertheim⸗Freudenberg

regt an , der neue Landesbiſchof ſolle nur bis zum Zuſam⸗
mentreten einer endgültigen Synode im Amte bleiben .

Synodaler D. Hupfeld ſtimmt dieſem Vorſchlag zu.
Synodaler Schühle ſchlägt als Ergebnis einer Beſpre

chung vor : Roſt als Bistumsverweſer bis zur endgültigen
Wahl eines Landesbiſchofs oder gleich als Landesbiſchof

einzuſetzen ; Bender oder Maas in den Oberkirchenrat zu
berufen , oder Maas als Kreisdekan zu beſtellen mit dem
beſonderen Auftrage , die Beziehungen zur Skumene zu
pflegen .

Die Synodalen Dr . Wolf und Dürr ſprechen ſich im Hin⸗
blick auf die praktiſche Unmöglichkeit der Einberufung einer

„ endgültigen “ Synode hiergegen aus und betonen : Was
die vorläufige Landesſynode beſchließe , ſei rechtlich ebenſo

28 . November 1945 , 9. 00 Uhr .

gültig wie das , was eine ſpätere Synode beſchließen könne .

Dem wird zugeſtimmt .
Die Synodalen Schühle , Huß und Specht bringen ihre

Bedenken vor und fragen , ob eine endgültige Entſcheidung
nit Rückſicht auf die Überraſchung vieler Synodaler ver —

tretbar wäre , und ob es zweckmäßig ſei , jetzt zu entſcheiden ,

ſolange die einzelnen Gemeinden und Gruppen nicht auf
der Synode vertreten ſeien .

An der Ausſprache hierüber nehmen noch die Synodalen

Schneider , Dürr , Dr . von Dietze , Speck , Dr . Wolf , Dr . Um⸗

hauer und der Vorſitzende teil . Schließlich wird gegen ſechs
Stimmen ( keine Stimmenthaltung ) beſchloſſen , auf dieſer

vorläufigen Landesſynode eine endgültige Biſchofswahl

vorzunehmen .
Es ſprechen dann noch für die Kandidatur des Synodalen

Maas: Die Synodalen D. Hupfeld , Vogelmann , Schweik⸗

hart , Specht , Dr . von Dietze ; für Oberkirchenrat Roſt der
J.

Bender der Synodale HofiSynodale Kehrberger ; für J .
für den Synodalen Dürr der Synodale Schneider .Die
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Funktionen berückſichtigt werden

Synodaler Meerwein bittet dringend , auf Grund
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die ſeelſorgerliche Aufgabe an den Pfarrern zu legen .
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1. Perſönliche Seelſorge am Pfarrer ,
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nimmt , der Evangeliſche Oberkirchenrat aber doch die Mög
lichkeit haben ſoll , an der Durchführung des Geſetzes einſt —
weilen weiterzuarbeiten . Die Landesſynode iſt mit der
Faſſung des §7 einverſtanden .

Auf Befragen des Vorſitzenden beſchließt die Landes
ſynode auf die zweite und dritte Leſung des Geſetzes zu
verzichten .

Als nächſter Punkt der Tagesordnung folgt die Ernen⸗
nung von vier ſynodalen Mitgliedern in den Erweiterten
Oberkirchenrat .

Oberkirchenrat D. Dr . Friedrich gibt die Begründung ,
weshalb die Ernennung jetzt erfolgen müſſe , denn mit dem
Zuſammentritt der Landesſynode ſei der bisherige Erwei —
terte Oberkirchenrat aufgelöſt . Auf Grund der vorgeſehenen
Zuſammenſetzung des künftigen Erweiterten Oberkirchen
rates ſei zu empfehlen , aus der Landesſynode drei Laien
und einen Geiſtlichen namhaft zu machen und bei den Er⸗
ſatzleuten in gleicher Weiſe zu verfahren . Die Landesſynode
wird gebeten , auf die morgige Vormittagsſitzung die Na
men der zu Ernennenden bereit zu halten .

Weiterer Punkt der Tagesordnung : Die Bildung eines
Rechtsausſchuſſes .

Oberkirchenrat D. Dr . Friedrich gibt auch hierzu die not —
wendige Erläuterung . Es handle ſi iich u. a. um die Neu
ſchaffung der Kirchenverfaſſung . Man müſſe aber auch an
das Spruchgericht im Entwurf des Geſetzes über die Wie

Vierte Sitzung

derherſtellung eines bekenntnisgebundenen Pfarrſtandes
( Anlage 2) denken . Der Rechtsausſchuß ſolle aus drei Geiſt⸗
lichen und zwei Juriſten beſtehen . Die Landesſynode möge
ebenfalls auf morgen die Namen bereithalten .

Synodaler D. Hupfeld rät , den Rechtsausſchuß der Lan⸗
desſynode und die Spruchkammer des vorerwähnten Ge⸗
ſetzes voneinander getrennt zu halten

Synodaler Dr . Wolf ſtimmt dem bei und ſchlägt für den
Rechtsausſchuß den Namen „ Verfaſſungsausſchuß “ vor . In
dieſen Ausſchuß ſollen überwiegend Fachleute genommen
werden .

Synodaler Dürr ſchlägt drei Juriſten vor und zwar die
Synodalen Dr. Wolf , Dr . Umhauer und Dr. von Dietze .
Die weitere Benennung ſolle der geſchäftsführende Aus⸗
ſchuß der Landesſynode vorbereiten .

Abſchließend bittet der Vorſitzende die Herren Ober —
kirchenräte , an dieſem Abend noch einen Bericht über die
Lage und den Weg unſerer Kirche zu geben .

Synodaler Dürr bemerkt dazu , daß dieſer Bericht an die
Stelle des früher üblichen ſchriftlichen Berichtes des Ober —
kirchenrates an die Landesſynode trete . Einen ſolchen für
die Landesſynode zu fertigen , ſei nicht möglich geweſen .
Daraufhin wird die Sitzung um 19 . 00 Uhr unterbrochen .

In den Abendſtunden nimmt die Landesſynode die Be —
richte der Oberkirchenräte D. Dr . Friedrich und Roſt über
den Weg und die Lage der Kirche entgegen

Vierte Sitzung

Bretten , Donnerstag , den

Bei Wiederaufnahme der Verhandlungen fragt der Vor⸗
ſitzende die Landesſynode , ob die Landesſynode mit der
Abhaltung einer Feier des heiligen Abendmahles am
Schluß der Seſſion einverſtanden ſei ? Die Landesſynode
erklärt ihr Einverſtändnis .

Sodann wird in die weitere Tagesordnung eingetreten .
Der Vorſitzende fragt den von der Landesſynode als

Landesbiſchof vorgeſchlagenen Pfarrer J . Bender , ob er die
Wahl annehme und ob er nun ein Wort an die Landes⸗
ſynode richten wolle ?

Synodaler Pfarrer J . Bender : Verehrte Brüder ! Die
Synode hat mich zu dem Amt des Landesbiſchofs berufen .
Nachdem die Synode geſprochen hat , bin ich ihr auch ein
Wort ſchuldig . Die Synode hatte ein Recht zu erwarten ,
daß der Gewählte die Wahl annimmt . Von mir aus war
es nicht leicht , „ ja “ zu ſagen .

Ich werde ohne Illuſion in dieſes Amt eintreten . In den
letzten Jahren hat es ſich gezeigt , wie ſchwierig die Lage in
unſerer Landeskirche dadurch iſt , daß uns die Männer oder
der Mann fehlt , über den eine Diskuſſion nicht notwendig
geweſen wäre . Um unſerer Kirche willen bin ich froh , daß
es doch zu einer Entſcheidung gekommen iſt . Die vocatio
durch die Synode iſt für mich der einzige Troſt im Blick
auf meine künftigen Aufgaben . Ich habe darum gebetet ,
daß auf der Synode eine Einigung in der Frage der Bi⸗
ſchofswahl zuſtandekomme , und ich will die gefallene Ent⸗
ſcheidung auch aus Seiner Hand nehmen —wie der Text
von geſtern abend ſagt : Aus der Kraft , die Er darreicht . . . “

Ich tue das ohne Illuſion zunächſt über mich ſelbſt , meine
Gaben und Grenzen . Unter meinen Amtsbrüdern beſtehen
mancherlei Fragen gegenüber meiner Perſon und gegen⸗
über meinem Verſtändnis von Kirche . Sie haben in dieſer
Stunde ein Recht darauf , davon etwas zu hören . Es iſt mir
eine hohe Ehre und zugleich eine Laſt , daß mir ein Etikett
um den Hals gehängt iſt , auf dem ſteht : Konfeſſioneller
Lutheraner . Was iſt daran richtig und was falſch ? Richtig

29 . November 1945 , 9 Uhr .

iſt , daß Gott mich gnädig zu dem Schriftverſtändnis hinge —
führt hat , das uns durch Martin Luther erſchloſſen iſt und
das darin gipfelt , daß Gottes Gerechtigkeit uns Sünder
gerecht macht ohne unſer Zutun . Nicht durch mein Univer⸗
ſitätsſtudium , nicht durch meine theologiſchen Lehrer , ſon —
dern durch die Zeitſchrift „ Zwiſchen den Zeiten “ und ihre
Lutherzitate bin ich zu Luther hingeführt worden . Ich habe
dann nach ihm ſelber gegriffen und vieles gefunden , wo —
nach ich hungerte . Wenn ich dann und wann einmal von
Luther geredet habe , dann ſtanden vor meinen Augen nicht
die epiſkopale Verfaſſung oder gewiſſe dogmatiſche Aus⸗
ſagen , die man der Lutheriſchen Kirche je und je angekrei⸗
det hat , daß ſie nämlich meinte , ſich von anderen Brüdern
fernhalten zu müſſen , um die Wahrheit rein und lauter zu
erhalten , — dann ſtand nur das Eine vor mir : „ Ich glaube ,
daß Gott mich verlorenen und verdammten Menſchen erlöſt
hat , erworben und gewonnen von allen Sünden , vom Tod
und von der Gewalt des Teufels . . . “ Es iſt mein großes
Anliegen geworden , daß Gott es mir ermöglichen möchte ,
das Wort der Schrift in der Bezogenheit auf dieſe Zentral —
wahrheit zu predigen . Das iſt mein Wunſch , daß die Pre —
digt dieſes Evangeliums in unſerer Kirche vernehmlich
ſei ; die Predigt des Evangeliums in Unvermiſchtheit mit
dem Geſetz und die Predigt des Geſetzes in Unvermiſcht —
heit mit dem Evangelium ; denn es geht in der Kirche nach
Gottes Willen zuletzt um das Heil des Menſchen . Wenn
mir dieſes Anliegen den Namen eines Lutheraners einge⸗
tragen hat , dann nehme ich ihn gern für mich in Anſpruch .
Nur die Sorge ſoll man nicht haben , als wollte ich repriſti⸗
nieren . Gott hat mir gezeigt , daß man das Rad der Ge⸗
ſchichte nicht einfach zurückdrehen kann . Was aus meiner
geiſtlichen und theologiſchen Stellung für meine Amts⸗
führung reſultiert , das bleibt Gott anheimgeſtellt .

Ohne Illuſion trete ich mein Amt an ; dafür hat Gott
genug Ballaſt in mein Lebensſchiff gelegt . Ich muß um
dieſes Amtes willen mein bisheriges Amt als Vorſteher

Pf
bu

He
Ri
Ke
tã

gl
ku

feſ
tre



rſtandes
tei Geiſt⸗
de möge

der Lan⸗
iten Ge⸗

für den
vor. In

nommen

zwar die
i Dietze .
de Aus

n Ober⸗
über die

t an die
' s Ober
chen für

weſen
ochen
die Be

oſt über

s hinge
iſt und

Sünder
Univer

er , ſon⸗
ind ihre
Ich habe

en, wo
nal von
en nicht
)e Aus⸗

ngekrei⸗
Zrüdern

iuter zu
glaube ,
n erlöſt

om Tod

großes
möchte ,

zentral⸗
ie Pre⸗
ehmlich
ſeit mit

rmiſcht⸗
che nach

Wenn

einge⸗
nſpruch .
epriſti⸗
der Ge⸗

meiner
Amts⸗

it Gott

uß um
rſteher

des Nonnenweierer Diakoniſſenmutterhauſes drangeben

Das tue ich ſchweren Herze im Blick auf unſere hochbe
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Auch darüber beſteht für mich keine Illuſion , daß un

ſerer Kirche nur eine Atempauſe geſchenkt iſt, und ſie zwi
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daß wir alle noch da ſind

Ich kann nicht wie der Apoſtel ſagen , daß wer ein Bi

ſchofsamt begehrt , ein köſtliches Amt begehrt ; denn ich habe

das Biſchofsamt unſerer Kirch begehrt ; ich nehme es

aus Gehorſam an. Aber ich will es t unwillig nehmen ;
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was ärgerlich chaffen . “
mich und mein Amt und treten Sie mir

e! Wir haben in der evangeliſchen Kirche
kein unfehlbares Amt, darum will ich auf allen guten Rat
und gutgemeinte Kritik hören , aber es kommt darauf an ,

daß ſolches in guter Meinung und zur Auferbauung der

Kirche geſchieht . Vor allem ſollen die jüngeren Brüder

bedenken , daß ſich vor dem Rathaus manches anders an —
ſieht als im Rathaus . Darum habe ich die Bitte : Beten
Sie für alle , die in der Leitung der Kirche ſtehen . Es gibt
in der Kirche keine Ehrenämter ; dafür ſteht über der Kirche
das Zeichen des Kreuzes . In der letzten Verantwortung
am Jüngſten Tage wird der Landesbiſchof zu den Erſten

gehören , die Rechenſchaft geben müſſen für die anvertrau —
ten Seelen .

Der Vorſitzende dankt Pfarrer J . Bender für ſein Wort
und gibt ihm im Namen der Landesſynode das Wort

Apoſtelgeſchichte 18, 10 mit auf den Weg . Der Herr der

Kirche möge dieſe ſeine Zuſage auch an unſerem Bruder
Bender beſtätigen .

Die noch zu erledigenden Traktanden ſind a) die Be⸗

nennung der vier ſynodalen Mitglieder des Erweiterten

Oberkirchenrates , b) die Benennung der Mitglieder des

Verfaſſungsausſchuſſes .
Zu a) werden vorgeſchlagen durch den Synodalen Dürr :

Bankdirektor Lechler aus Lörrach , Studienrat Rücklin aus

Pforzheim , Univerſitätsprofeſſor Dr. von Dietze aus Frei —
burg . Als Vertreter für den Synodalen Lechler : Kaufmann
Hermann Schneider aus Konſtanz ; für den Synodalen
Rücklin : Rechtsanwalt Miniſter a. D. Dr . Umhauer aus
Karlsruhe ; für den Synodalen Dr . von Dietze : Univerſi⸗

tätsprofeſſor Dr . Ritter aus Freiburg . Als geiſtliches Mit —

glied wird um der Verbindung mit der Theologiſchen Fa —
kultät Heidelberg willen , der Synodale Univerſitätspro⸗
feſſor D. Hupfeld vorgeſchlagen und als deſſen Stellver —
treter : Synodaler Pfarrer Schweikhart aus Obrigheim .

Irnen ,
Beten Si

helfend zur S

ſer Vorſchläge ergibt , daß Kirchenrat
annheim , an von Profeſſor D. Hupfeld in

Vorſchlag gebracht 1 Abſtir ing cht ſich für
Profeſſor D. Hupfeld aus . Auf Befrag iſeiten des
Vorſitzenden verzichtet Ki it Joeſt f, als Ver
treterm1 Prof D. benannt zu werden . Die
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ſitzung “)

Zu b) In den Verfaſſungsausſchuß werden drei Juriſten

zwei Geiſtliche zu benennen ſein . Synodaler Dürr
die drei in der Landesſynode anweſenden Juriſten

Dr. Wolf , Dr. von Dietze und Dr. Umhauer vor . Als theo
logiſche Mitglieder werden die Synodalen Specht , Pforz —
heim , und Hof, Freiburg , vorgeſchlagen . Die Landesſynode
iſt mit dieſen Vorſchlägen einverſtanden . Es wird ferner

feſtgeſtellt , daß der Verfaſſungsausſchuß ermächtigt wird ,
nach Bedarf andere Perſonen zu kooptieren ; infolgedeſſen
iſt die Benennung von Stellvertretern nicht erforderlich .
Auf die Frage , ob die Vorgeſchlagenen zur Annahme ihres

Auftrages bereit ſeien , erklärt daler Dr . Wolf : Ich
weil ich einſehe , daß die Mitarbeit aller Ju —

an unter der Voraus⸗

rzeugung
tarbeiten

Dr. von Dietze und

tachmittags⸗

1bin be
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ſetzung , daß, wenn ein Mitglie
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en Pfr . Maas , Heidel⸗

bere Beſprechungen in der
Skumene eingelegt . Die idesſynode folgt ſeinen Aus⸗

führungen mit allergrößtem Intereſſe und nimmt von den
mancherlei Möglichkeiten der Anknüpfungen an außer⸗
deutſche kirchliche Stellen dankbar Kenntnis . Er bittet die

Landesſynode , ſich die ſogenannte ittgarter Erklärung

1ur
L

vom 18. 19. /10 . 1945 des Rates der Evangeliſchen Kirche
in Deutſchland an die Vertreter des
der Kirchent “ ) zu eigen zu machen

Im Anſchluß daran wird vorgeſchlagen , eine Erklärung
der Landesſynode auszuarbeiten , welche u. a. zum Aus⸗
druck bringt :

1. daß die Landesſynode ſich zu den evangeliſchen Wahr⸗
heiten und Grundſätzen der kirchlichen Leitung be —
kennt , die in den Erklärungen von Barmen und Dah⸗
lem ausgeſprochen ſind ,

2. daß ſich die Landesſynode anſchließt an das Wort des
Rates der Evangeliſchen Kirche in Deutſchland an die
Vertreter des Skumeniſchen Rates der Kirche vom
18. /19 . Oktober 1945 in Stuttgart . Dieſer Vorſchlag

umeniſchen Rates

9) Landesbiſchof D. Kühlewein ſtellt in ſeinem Erlaß vom
4. Februar 1946 Nr. 2290, in dem er die Ernennungen aus —
ſpricht , feſt , daß „bei der Berufung durch die vorläufige Landes —
ſynode in der Sitzung vom 29. November 1945 überſehen wurde ,
daß nach den geſetzlichen Beſtimmungen die Ernennung der ſyn⸗
odalen Mitglieder des Erweiterten Oberkirchenrats gem. §S 5 des
kirchlichen Geſetzes , den vorläufigen Umbau der Verfaſſung der
Vereinigten Evangeliſch - proteſtantiſchen Landeskirche Badens
vom 1. Juni / 1. Juli 1933 ( KGVBl . S. 70 und 86) ausſchließlich
in die Zuſtändigkeit des Landesbiſchofs falle “. Er berief aber

trotzdem alle von der vorläufigen Landesſ
ren mit Ausnahme von Univerſitätsprofeſſor D. Hupfeld , da der
Landesbiſchof der Auffaſſung war , daß „in dem Erweiterten
Oberkirchenrat auch ein im aktiven Gemeindedienſt ſtehender
Geiſtlicher als ſynodales Mitglied beteiligt ſein ſollte “. Deshalb
ernannte er anſtelle von Univerſitätsprofeſſor D. Hupfeld Pfarrer
Karl Specht , Pforzheim

10) Vgl . Anm . 5.
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Angehörigen der Partei , daß vor 1933 eingetretene Partei⸗
genoſſen zu entlaſſen ſind . — Des weiteren ſchildert Ober⸗
kirchenrat D. Dr . Friedrich den Gang des Verfahrens , wie

Geſetz vorgeſchlagen iſt . Die zu treffenden Entſchei⸗
dungen rühren mindeſtens an die Grundlagen der materiel⸗
len Exiſtenz der Betroffenen ; dies aber erfordert eine

ber lichkeit durch mehrere Stellen . Die Be⸗
troffenen müſſen von ihrer Kirche Gerechtigkeit erwarten

er im

tprufungsmog

dürfen . Wir haben uns bis aufs Blut geplagt , dieſer Ge—
rechtigkeit zu entſprechen . Wenn man ein ſolches Todes⸗
urteil über die materielle Exiſtenz eines Menſchen fällt,
dann muß das Geſetz überprüfbar ſein .

Synodaler J . Bender : Ich habe zu dem Geſetz ein An⸗
liegen und eine Frage . Das Anliegen betrifft die Anwen⸗
dung des Geſetzes auf Fälle , in welchen aus anderen als

ialſozialiſtiſchen Gründen die Bindung an Bibel und
ekenntnis durch Geiſtliche verlaſſen wurde . Die
trifft den Unterſchied zwiſchen dem Kampf der

leitung gegen die Entlaſſung von Geiſtlichen von der Baſis
der materiellen Einwendungen aus und zwiſchen der bloß
formalen Theſe der Beſatzungsbehörden . Bloße Zugehörig⸗
keit zur Partei als ſtrafenswertes Verbrechen zu behan⸗

ſollten wir ablehnen . Er gab daher folgende Er⸗
klärung ab : Das Geſetz zur Wiederherſtellung eines be—

bundenen Pfarrſtandes ( § 50 der Kirchenver —f
Landeskirche fordert von ihren Geiſtlichen ,

ſiedie Lehren der Hellicen Schrift nach Maßgabe des
Bekenntnisſtandes der Landeskirche verkünden “ ) verdankt

ſeine Entſtehung einer Wütreten kirchlichen Notwen⸗
digkeit :Der Abwehr und Ausſcheidung der Irrlehren und

DC [ D Chriſten ] iſt aber darüber

1011 U

Frage
Kirchen⸗

delndeln ,

zwar

Irrlehrer der DC [ Deutſche
hinaus von grundſätzlicher Bedeutung . Zum erſtenmal be⸗
weiſt die irche durch ein Geſetz , daß ſie ihr Wäch
teramt über „die Lehren der Heiligen Schrift nach Maß⸗
gabe des Bekenntnisſtandes der Landeskirche “ auszuüben
willens iſt , und das Gnadenmittelamt als die Brunnen⸗
ſtube der Kirche rein erhalten möchte . Wenn dem Eeſetzes⸗
entwurf gegenüber noch ein Anliegen ausgeſprochen wer —
den muß, ſo iſt es dieſes , daß ſeine Wendung und Anwen⸗
dung wie gegen Irrlehre und Irrlehrer der Deutſchen
Chriſten ſo auch gegen alle dem Wort Gottes und dem Be⸗
kenntnis unſerer Kirche zuwiderlaufende Lehren und Leh⸗
rer deutlich werden . Es hat die Kirche nicht nur gegen die0

des Evangeliums Einflüſſe national⸗
iſtiſcher Weltanſchauung einen Damm aufzurichten ,

ondern ſie hat eine Ringmauer zum Schutze gegen Angriffe
von allen Seiten , um ſich zu ziehen . So gewiß die Kirche
nicht die Predigt ertragen darf , nach der „ durch Hitler
Chriſtus . .. unter uns mächtig geworden und darum der
Nationalſozialismus poſitives Chriſtentum “ iſt , ſo wenig
darf ſie die Verkehrung des Evangeliums in ein Syſtem
moraliſcher oder gar ökonomiſchg politiſcher Lehren dulden ,
wenn anders ſie nicht an den Srelen der Kirche ſchuldig
werden ſoll . Nur dadurch , daß die Kirche grundſätzlich allen
offenbaren Irrlehren und Irrlehrern Kanzel und Schule
verſagt , beweiſt ſie , daß ſie nicht — im konkreten Fall : nicht
nur auf Grund des Druckes und der Unterſtützung durch
die außerkirchlichen Mächte handelt . Nur durch Wachſam⸗
keit nachallen Seiten wird das Wächteramt der Kirche
glaubwürdig . “

Synodaler Speck macht darauf aufmerkſam , daß die Be⸗
handlu ing der Fälle von ſeiten —— Beſatzungsbehörden of⸗
fenbar nicht ſo ſehr ſchematiſch verlaufe ; es gäbe Beiſpiele
dafür .

Oberkirchenrat D. Dr . Friedrich beſtätigt , daß tatſächlich
eine entſprechende geſetzliche Anweiſung bei den Behörden
vorliege und gehandhabt werde .

Der Vorſitzende und Synodaler J . Bender äußern ſich in
der gleichen Richtung ; wir haben uns von vornherein ge⸗
gen die Entlaſſung aus bloß formalen Gründen zu wehren .
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Oberkirchenrat

nicht erſt jeme iſſen, 1 em ſe un

Vorſtellungsv ＋ h wied 3 n, ſo

wenn die Kirche hieden hat, dann iſt die Entſcheidung

gefallen .
Synodaler Schühle freut ſich, daß mit dem Geſetzesent

wäre es gut geweſen
Kirche geſchehen wäre

daß wir unter

wurf ein Anfang gemacht iſt

wenn dies bereits früher in unf

Jetzt iſt aber der Ei

Druck von außen hand

Der Vorſitzende fragt ſodann , ob mit dieſem Geſetz die

Erweiterung zu einem Lehrzuchtgeſetz verbunden werden

könne ?

Oberkirchenrat D. Dr . Friedrich verneint dieſe Frage ;
die gewünſchte Erweit

Ausſicht geſtellt .

An dieſer Stelle wird die

rre
1

erung aber wird für die Zukunft in

ung erneut unterbrochen
mley Oxnam , Präſident

1Rat Chriſtlichen Kirchen in Ame

2 SDweil die Herren
des Vereinigter Dores Dder &
rika ; Reverend Franklin Clark Fry , Präſident der Ver

einigten Lutheriſchen Kirche in Amerika end She
well , Biſchof von Maſſachuſetts ; Dr tewart Hermann
vom Skumeniſchen Rat in Genf franzöſiſche
Aumönier - Génèéra m

desſynode kurz zu begrüßen
richten . die Gäſte werden von
wein begrüßt , der ſich für ihr

innerte zugleich daran , daß La
Landesſynode i

ziehungen zur L
der Stuttgarter

geſchildert habe ,
ſynode ſich die
Rates der Evangeliſe
machen wird .

Synodaler Dr . von Dietze überſetzte dieſe Anſprache in
das Engliſche und fügte hinzu , daß der Synodale Stadt —
pfarrer Maas in 3

wähnt hat :
Nut⸗ dem

Geſpräch viel ſchneller der in Gang gekom
men als im NJahre 1919 , weil indi ieſem Kriege die Chriſten
in den beteiligten Ländern nicht gegeneinander , ſondern
füreinander beteten

Biſchof dankte für die Begrüßung und führte
um chriſtlicher Liebe und unſerer

u geben , daß wir alle einen Vater
und einen § n haben , iland Jeſus
Chriſtus , daß wir darin Präſident Truman
hat die Reiſe unſerer Delegation gebilligt . Wir wollen er
kennen , wie unſere Kir ihrer Liebe brüder⸗
lichen Ausdruck geben kör nken an das Deutſch —
land von morgen . Leider haben wir nur zehn Tage Zeit
für den Aufenthalt in Deutſchland . Wir wollen in dieſer
Zeit die neuen Kräfte , die im Leben der evangeliſchen
Kirche in Deutſchland lebend ſind , kennen lernen , wir
wollen der Liebe und der Hoffnung Ausdruck geben , daß
alle Chriſten brüderlich eins werden .

Reverend Fry ſagte : Ich überbringe einen beſonderen
Gruß der lutheriſchen Kirche , die ich im kirchlichen Bundes⸗
rat der Vereinigten Staaten vertrete . Daß wir uns mit
Ihnen verbunden fühlen , liegt nicht nur daran , daß wir
nicht gegeneinander gebetet haben . Unſere chriſtliche
Freundſchaft beruht gerade darauf , daß viele von Ihnen
aktiv gegen das Böſe gekämpft haben . Wir wollen auch

gegen das kämpfen , was wir als böſe erkennen , und zwar
in allen Ländern , auch in unſerm eigenen . Geeint unter
unſerm Heiland Jeſus Chriſtus wollen wir gegen die
Mächte der Finſternis kämpfen , die überall in der Welt
ſehr mächtig ſind . Wir werden gegen ihre Macht nur in der

den Wunſch haben , die Lan

n mn lel

nen Bericht er —
ſei das ökumeniſche

[ unge

Uberzeugur

Synode 1945/46

Einheit der Herzen und r Arbeit beſtehen , als Diener
Chriſti . So rufe ich If zu den Waffen des
Geiſtes

) no Dr von Dietze überſetzte die beiden engliſch

gehaltenen Anſpr rachen in das Deutſche

Anſchließend richtete der franzöſiſche Amönier - général
Sturm rliche Worte an die Landesſynode

Die Landesſynode iſt von dieſem freundlichen und brü
derlichen Beſſuch auf das Tiefſte beeindruckt

Naduchdem die Herren ſich wieder entfernt haben , wird die

ratung über das Geſetz fortgeſetzt
Synodaler Dr . von Dietze führt aus : Mich bewegt vor

allem folgendes : Mit dieſem Entwurf wird e

geſetz nicht beabſichtigt . Baden kennt ein ſolches
nicht . Der § 4ſieht aber eine ſehr harte Beſtrafung vor für
einen Tatbeſtand , der im Sinne der Kirche urſprünglich
nichts Strafbares darſtellte . Nun kommt plötzlich eine ganz
harte Beſtrafung nachträglich für etwas , was früher nicht
ſtrafbar war

Hier wird die Landesſynode zur Mittagspauſe unter⸗
brochen

Nach Wiederaufnahme der Sitzung übergibt der Vor —

ſitzende den Vorſitz an den ſtellvertretenden Vorſitzenden :
Dr . Umhauer .

Oberkirchenrat D. Dr . Friedrich erklärte innerhalb der
0 Beratung : Den Deutſchen Chriſten hat die

Rirchenleitung in den vergangenen Jahren klar ausge —
ſprochen , daß ihre Außerungen als im Widerſpruch zum
Bekenntnisſtand der Kirchen angeſehen würden , und daß
ſie nicht mehr Pfarrer der Landeskirche ſeien . Der Ober —
kirchenrat hat dokumentiert , daß das Verhalten der Deut —
ſchen - Chriſten - Pfarrer als etwas Strafwürdiges betrachtet
werde . In dem vorliegenden Geſetzesentwurf iſt die legale
Grundlage für ein Vorgehen gegen ſolche Pfarrer vor —
geſehen

nodaler Dr . von Dietze : Die Schwierigkeit liegt darin ,
daß hier eine Strafe für ein Vergehen aus der Vergangen⸗
heit vorgeſehen wird . So etwas kann die Beſatzungsbe —
hörde tun , nicht die Kirche .

Landesbiſchof D. Kühlewein weiſt auf den Schluß des
des hin , wo deutlich von der Wei —

erführung des Amtes die Rede ſei , alſo nicht das

zergangene unter Strafe geſtellt werde .
Synodaler Dr . von Dietze wünſcht , daß in § 4 nicht der

Verluſt der Anſprüche auf Gehalt , Ruhegehalt und Hinter

bliebenenverſorgung ausgeſprochen , ſondern vielmehr ge —
ſagt wird : „ über ſeine Anſprüche auf Gehalt , Ruhegehalt
und Hinterbliebenenverſorgung erfolgt beſondere Ent —
ſcheidung “ .

Synodaler Dr . Wolf ſtimmt dieſer Anregung zu. Er ſieht
darin eine Klärung inſofern , als die Möglichkeit beſtehe ,
den Geiſtlichen zu entlaſſen und doch für ſeine Familie zu
ſorgen

Oberkirchenrat D. Dr . Friedrich : Die „ Entlaſſung aus
dem Amt “ bedeute nicht , daß der Betro ffene auch „ aus dem
Dienſte “ entlaſſen wird . Im übrigen werde die endgültige
Entlaſſung nur in den ſchwerſten Fällen eintreten . Von
ihr könnten in Baden vielleicht zwei bis drei Geiſtliche
betroffen werden . Sonſt handle es ſich um Pfarrer , für die
eine

9
⁊ — ingszeit von ein bis drei Jahren vorgeſehen

werden könne .
Sasdeer Dr . von Dietze fragt , ob dieſe Behandlung

nur für Geiſtliche oder auch für kirchliche Beamte vor —
geſehen werden könne , und befürwortet das letztere . Er
berichtet über das Verfahren der Denazifizierung von

Aiteaneeltellen
Oberkirchenrat D. Dr . Friedrich : Das Geſetz bezieht ſich

nur auf den Pfarrer . Die Fragebogen der kirchlichen Be —
amten werden und wurden bis heute zum Teil ſchon nach
den Richtlinien der Militärregierung behandelt . Doch iſt
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man auch bei den Beamten nicht einfach mechaniſch vor
gegang ebig ber und der Militär
regierung ddargeſtellt, 0 velchen G ü
Beamte entlaſſen wurde oder die Entlaſſung nicht ausge

werden könne . Schr iſt die Frage der Ver
orgung der entlaſſenen Beamten . Die franzöſiſche Militär

5 hat es al
amten einen Teil des Ruhegehalts zu bezahlen Es iſt
nicht möglich , die Beamten in das vorliegende Geſetz mit
einzubeziehen , weil dieſe Fälle nach anderen Geſichtsz
ten behandelt werden müſſen als die Pfarrer .

D

auch den entlaſſenen Beamten ſpäter auf Antrag ein Ruhe
gehalt bezahlt werden können

Damit iſt die allgemeine Beratung abgeſchloſſen
In der Einzelberatung des Geſetzentwurfs ſtellt Syn

odaler Dittes zu § 1 feſt, daß nach den bisherigen Aus

führungen zwiſchen zwei Arten von Entlaſſungen unter
ſchieden werden müſſe , nämlich zwiſchen vorläufiger und

endgültiger .
Synodaler Dr . von Dietze ſtimmt zu und beantragt in

§ 1 einzufügen : werden „ aus dem Amt vorläufig oder

endgültig “ entlaſſen .
Dieſer Antrag wird einſtimmig angenommen .
Bei der Beratung des § 2 beantragt Synodaler Dr. Wolf

ſtatt das „ſechzigſte Lebensjahr erreicht “ zu ſagen : „ das
ſechzigſte Lebensjahr vollendet “ , weil ſonſt die Zurruhe —
ſetzung ſchon eintreten könnte , wenn der Geiſtliche neun

undfünfzig Jahre alt iſt , während doch offenſichtlich beab

ſichtigt wird , nur den mindeſtens ſechzigjährigen Geiſtlichen
in den Ruheſtand zu verſetzen .

Synodaler Dr . von Dietze beantragt , den ganzen § 2 zu
ſtreichen für den Fall , daß ſein Antrag zu §S4angenommen
würde . Denn bei Annahme ſeines Arntrags zu §S 4 würde
in jedem Falle Zurruheſetzung möglich ſein . Dieſer Antrag
wird angenommen .

Synodaler D. Hupfeld vertritt die Anſicht , daß ältere

Pfarrer entgegenkommender behandelt werden ſollen als

jüngere , da ältere im Hinblick auf ihre langjährige Tätig
keit ein milderes Vorgehen verdienten .

Synodaler Speck fragt , wie man ſich die Nachprüfung in
der Wartezeit denke ?

Synodaler Dürr : Dieſe Nachprüfung kann an Hand be⸗
ſtimmter Vorgänge erfolgen . Wenn der ſuſpendierte Pfar —
rer mit dem Nachfolger zuſammen im Pfarrhaus wohnt ,
wird ſich leicht feſtſtellen laſſen , ob er willens iſt , ſich um —
zuſtellen . Es könnte auch an ein Colloquium gedacht wer —
den , bei dem die Einſtellung des Betroffenen feſtgeſtellt
werden ſoll .

Synodaler Katz weiſt darauf hin , daß im Rheinland
ſuſpendierte Pfarrer als Vikare zu älteren Geiſtlichen ver —
ſetzt werden und dort Gelegeheit haben , ſich umzuſtellen . Er

empfiehlt ein ähnliches Verfahren .
Synodaler J . Bender : Es wird nicht immer leicht ſein

feſtzuſtellen , ob der Betreffende ſich innerlich gewandelt
hat , aber die innere Wandlung drückt ſich ja auch in einem

äußeren Verhalten aus , und aus dieſem kann auf jene
geſchloſſen werden .

Zu § 3. Synodaler Dr . von Dietze ſchlägt vor , dem § 3

folgende Faſſung zu geben :
„ Bei der vorläufigen Entlaſſung wird beſtimmt , daß

nach wenigſtens einem oder höchſtens drei Jahren auf
Antrag des Geiſtlichen nachgeprüft werden ſoll , ob er
dann die Gewähr bietet , nach ſeinem Ordinationsgelübde
ſeinen Dienſt zu tun . Während der Wartezeit wird ein

Unterhaltszuſchuß gewährt .
Wird innerhalb der angeſetzten Friſt ein Antrag auf

Wiedereinſetzung in ein Pfarramt nicht geſtellt oder wird
der Antrag abgewieſen , ſo iſt damit die Entlaſſung
endgültig “ .
Gleichzeitig beantragt Dr von Dietze anſtelle

chenen § 2 folgende neue Beſtimmung aufzunehme

ſondern hat au

1 6 A Atfaßfo PoUnzulaſſig erklart , den entlaſſenen BeIU 3

des geſtri⸗

R

10 Vierte

betreffende

Sitzung

„Mit de rläufigen oder endgültigen Entlaſſung
verliert der Geiſtliche ſein Amt . Er darf geiſtliche Amts⸗

n nicht vornehmen “

n ſung des Geiſtlichen wird
über die Gewährung von Ruhegehalt und Hinterblie⸗
benenverſorgung nach § § 5 bis 7entſchieden “ .

Dieſer Antrag wird mit 27 gegen 6Stimmen angenommen .
Der §S 5 wird einſtimmig a

. =
wobei nur im

erſten Abſatz , Zeile 1 die Worte „ und 2“ geſtrichen werden
Abſatz , Zeile 3 anſtelle der Worte „ § 8 1 —“

geſetzt wird „§S§ 1 47.
In § 6, Abſ . 2, Zeile 2 müſſen die Worte „ 1 —3 “ in

„ 1 —4 “ geändert werden . In Zeile 2/3 , Abſatz 2 wird an⸗
ſtelle der Worte „ als erledigt erklären “ geſagt : „ein⸗
ſtellen “

Der dritte Abſatz erhält folgende Faſſung und wird mit

Abſatz zwei verbunden :
Die Spruchkammer kann alle ihr notwendig erſchei⸗

nenden Beweiſe erheben , insbeſondere Zeugen und Sach⸗
verſtändige vernehmen , ſchriftliche Gutachten einfordern
und die Herausgabe von Urkunden von allen Stellen
der Evangeliſchen Kirche in Deutſchland verlangen . “
Synodaler Hof regt zu Abſatz 4 an , daß dem Betroffenen

die Möglichkeit gegeben werde , zur Verhandlung einen
geiſtlichen Beiſtand mitzubringen .

Oberkirchenrat D. Dr . Friedrich erklärt : Es ſollte durch
den Geſetzentwurf nur die Zuziehung eines Rechts⸗
anwalts ausgeſchloſſen , die Zuziehung irgend eines an⸗
deren Verteidigers oder Beiſtandes aber zugelaſſen werden

Synodaler Dr . Wolf : wäre beſſer , dieſen Gedanken
poſitiv auszudrücken : „ Der Betroffene darf einen Beiſtand
zur Verhandlung vor der Spruchkammer mitbringen “ .

Synodaler Dr . von Dietze : Man könnte vielleicht ſagen :
„er kann ſich einen Verteidiger oder Beiſtand wählen , der
einer kirchlichen Körperſchaft angehören ſoll . Über die Zu⸗
laſſung entſcheidet die Spruchkammer “ .

Oberkirchenrat Roſt : Der Betroffene ſoll jede Vertre⸗
tungsmöglichkeit haben . Es wäre — denkbar , daß er
ſeine Frau als Beiſtand mitbringt .

Synodaler Dr . Ritter ſtellt den Antrag , den Satz „ die
Vertretung durch einen Rechtsanwalt iſt unzuläſſig “ zu
ändern in den Satz : „ Uber die Zulaſſung eines Vertei⸗
digers oder Beiſtandes beſchließt die Spruchkammer “ .

Dieſer Antrag wird mit 29 Stimmen angenommen .
Der ſtellvertretende Vorſitzende Dr . Umhauer regt an ,

den 4. Abſatz des § 6 in zwei Sätze zu zerlegen . Der erſte
Abſatz wäre fo 38 ßen zu formulieren :

„ Vor der Spruchkammer findet eine mündliche Ver⸗
handlung ſtatt , zu der der Betroffene zu laden iſt . Über
die Zulaſſung eines Verteidigers 6560 Beiſtandes be⸗
ſchließt die Spruchkammer “ .

Der § b wird mit dieſen Abänderungen einſtimmig ange⸗
nommen .

Zu § 7 ſchlägt Synodaler Hof vor , den Namen „ Rechts⸗
ausſchuß “ in „ Berufungsausſchuß “ zu ändern .

Demgegenüber ſchlägt Synodaler Dr . Wolf die Bezeich⸗
nung „ Spruchſenat “ vor , der den übergeordneten Begriff
gegenüber der Spruchkammer zum Ausdruck bringt .

Dieſer Antrag wird einſtimmig angenommen .
Synodaler Dr . Wolf : Die drei Geiſtlichen und zwei

Juriſten des Spruchſenats ſind natürlich nicht dem Ober⸗
kirchenrat zu entnehmen . Im übrigen vermißt er die Mit⸗
wirkung der Gemeinde . Nur die Kirchenbehörde ſei ver⸗
treten .

Seine Anregung findet keine Unterſtützung .
§ 8 wird nicht beanſtandet .
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Ferner wird die Bildung eines kirchlichen Ausſchuſſes
zur dauernden Verfolgung der Erſcheinungen des öffent
lichen Lebens , insbeſondere der neuen chriſtlich demokra
tiſchen Parteibildungen im Lande empfohlen mit der be—
ſonderen Aufgabe der Beratung der Kirchenleitung in
ihren öffentlichen Kundgebungen . “

Oberkirchenrat Roſt weiſt darauf hin , daß eine derartige
Arbeit nach beiden Seiten hin bereits im Gange ſei , und
berichtet über die Verſuche . Es ergaben ſich ſo viele Schwie
rigkeiten bei den Beſatzungsbehörden , ſo daß bis zur
Stunde die vorhandenen Pläne ( Gemeindeblatt für den
Bereich der Landeskirche , Abreißkalender ) nicht ausgeführt
werden können . Es wird hierbei beſonders der verdienſt —
vollen Tätigkeit von Pfarrer Meerwein gedacht , der den
Auftrag des Evangeliſchen Oberkirchenrates hat , die Preſſe
arbeit zu betreiben . Eine Einrichtung zur Beobachtung
des öffentlichen Lebens iſt in der ſogenannten Nachrichten
konferenz vorhanden , die aus dem ganzen Lande beſchickt,
auch während des Krieges ihre Arbeit getan hat und nach
dem Kriege baldmöglichſt die Arbeit wieder aufnahm .

Synodaler Dürr ergänzt , daß mit dem Antrag Dr . Ritter
betr . die Beobachtung des öffentlichen Lebens , die Beob —
achtung des politiſchen und allgemeinen und nicht bloß des
kirchlichen Lebens gemeint ſei .

Des Weiteren wird über die Veröffentlichung verſchie —
dener kirchlicher oder chriſtlich orientierter Preſſeerzeug —
niſſe und über die Möglichkeit des Neudruckes von Ge—
ſangbüchern und Katechismen geſprochen . Der Vorſitzende
und die Synodalen Dr von Dietze , Dürr , Katz und Ober
kirchenrat D. Dr . Friedrich beteiligen ſich an der Aus
ſprache . Es wird feſtgeſtellt , daß mancherlei an Broſchüren ,
Zeitſchriften , Religionsbüchern uſw . vorbereitet wird , daß
aber auch viele Schwierigkeiten zu überwinden ſind .

Der Vorſitzende fragt , ob die Landesſynode ſich mit der
Erklärung der Kirchenleitung ( Oberkirchenrat D. Dr . Fried⸗
rich ) zufrieden gebe , das Geſetz , die Wiederherſtellung
eines bekenntnisgebundenen Pfarrſtandes betr . , ſpäter zu
einem Lehrzuchtgeſetz zu erweitern .

Die Landesſynode bejaht dies .
Landesbiſchof D. Kühlewein bittet ſodann die Landes

ſynode , zur Frage der Feſtſetzung der Feiertage ſich zu
äußern . — Die Kirchenleitung habe die Abſicht gehabt und
auch frühzeitig ſich geäußert , die alte badiſche Ordnung der
Feiertage am Ende des Kirchenjahres wieder einzuführen .
Der Totenſonntag könnte , ſo war die Meinung , in der
Oſterzeit begangen werden .Es ſetzte ſich aber nun aus allen
Gegenden des Landes Widerſtand und Einſpruch gegen
dieſe Regelung ein , vor allem , weil der Buß⸗ und Bettag
wieder auf den Sonntag verlegt worden war . Auch den
Totenſonntag wollte man nicht miſſen . Die Frage müſſe
alſo auf ' s Neue in Angriff genommen werden , wie ja auch
Herr Landesbiſchof D. Wurm eine einheitliche Regelung
in Ausſicht geſtellt hat . Darum bitte er um die Außerung
der Landesſynode .

Synodaler D. Hupfeld bezeichnet die Verlegung oder
Beſeitigung des Totenſonntages als ein Zeichen von Volks⸗
fremdheit , gerade in dieſem Jahre und wünſcht auch nicht
eine Belaſtung des Oſterfeſtes durch ein Totenfeſt . Es habe
ſeinen guten Sinn am Ende des Kirchenjahres und ſollte
ſo bleiben .

Synodaler Fürſt von Löwenſtein⸗Wertheim⸗Freudenberg
überbringt den Wunſch von Dekan Schäfer , Wertheim , der
Erntedanktag möge möglichſt Anfang Oktober gehalten ,
über den Buß⸗ und Bettag eine einheitliche Regelung ge⸗
troffen und der Totenſonntag beibehalten werden .

Synodaler Dürr berichtet über die Entwicklung der To⸗
tenehrung an Allerheiligen , daß ſie da und dort mit den
Katholiken zuſammen geſchehe und wünſcht , daß am Toten⸗
ſonntag nicht allein der Toten gedacht , ſondern auch das
Sterben Gegenſtand der Beſinnung ſei . Als Termin für
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das Erntedankfeſt habe er auch ſchon den dritten Sonntag
im Oktober nennen hören .

Synodaler Schühle wünſcht ebenfalls eine einheitliche
Regelung für den Buß - und Bettag , meint , der Toten⸗
ſonntag ſei bei uns nicht ſo eingeführt wie in Norddeutſch⸗
land , und ſchlägt für das Erntedankfeſt auch im Blick auf
die Naturalienſammlungen den Termin von Michaelis
oder den Sonntag darnach vor .

Die weitere Ausſprache , an welcher die Synodalen
Huſſer , Mono und J . Bender , Schneider , Dürr , Specht ,
Dr . von Dietze und der Vorſitzende ſich beteiligen , führt
unter Anführung verſchiedener Geſichtspunkte hinſichtlich
des Totenſonntages und der Feſtlegung des Erntedank⸗
feſtes zu dem Ergebnis , daß die Landesſynode beſchließt ,
an den Rat der Evangeliſchen Kirche in Deutſchland die
Bitte zu richten , es möchte der Buß - und Bettag einheit⸗
lich auf einen Werktag gelegt werden . Der Totenſonntag
ſollte beibehalten werden , nicht nur aus heimatlicher Re⸗
miniſcenz . Er muß den Menſchen das rechte Evangelium
des Troſtes und der Auferſtehung geben und darf ihnen
als Tag des Gedächtniſſes an ihre Toten nicht verſagt
werden . Hinſichtlich des Erntedankfeſtes wird es ſchwer
ſein , eine einheitliche Regelung zu finden ; geſucht ſollte ſie
aber werden . Für unſere Verhältniſſe iſt der dritte Sonn⸗
tag im Oktober am geeignetſten .

Landesbiſchof D. Kühlewein wird vom Vorſitzenden ge—
beten , das Schlußgebet zu ſprechen .

„ Verehrte Herren , liebe Brüder ! Ehe wir Schluß machen ,
erlaube ich mir noch ein ganz kurzes Wort .

Sie ſehen auf eine kurze , aber arbeitsreiche Tagung
zurück und haben entſcheidende und wichtige Entſchlüſſe ge⸗
faßt . Ich möchte wünſchen und bitte Gott darum , daß er
dieſe Beſchlüſſe der Landesſynode anerkennt und ſegnet,
hauptſächlich darin , daß unſer Pfarrſtand einer inneren
Feſtigung zugeführt wird . Das Geſetz , das die Landes⸗
ſynode beſchloſſen hat , wird nicht das einzige Mittel dazu
ſein , ein ſehr wichtiges Mittel zweifellos . Aber es gehört
mehr zur Feſtigung unſeres Pfarrſtandes . Wir wollen Gott
bitten , daß er uns die rechte Weiſe dazu zeigt . Auch das
Geſetz zur Errichtung der Kreisdekanate kann eine Stär⸗
kung und Verlebendigung der geiſtlichen Leitung der Kirche
bedeuten . Auch da habe ich den Wunſch und die Bitte , daß
Gott dazu ſeinen Segen gebe , und daß er der Leitung ſeine
Kraft von oben ſchenke , ohne die alle Bemühungen der
Menſchen wertlos ſind . Sie haben ferner eine neue Kir⸗
chenleitung beſchloſſen : Herr Pfarrer Bender , den ich jetzt
auch herzlich begrüße als den künftigen Biſchof unſerer
Kirche , hat geſagt , er beginne ſein Amt ohne jede Illuſion .
Ich kann das nur empfehlen . Aus Illuſionen kommen im⸗
mer Enttäuſchungen . Wir Chriſten ſind weder Illuſioniſten
noch Optimiſten . Wir ſtehen dem Peſſimismus näher , weil
wir die furchtbare Wirklichkeit der Sünde kennen . Aber
es entſpringt daraus der Glaube , der feſte Glaube an
Chriſtus , aus dem alle Kraft zum Dienſt kommt . Wir wol⸗
len auch nicht der Illuſion anheimfallen , als ob die Kirche
einer guten Zeit entgegenginge . Ich glaube , wir werden
eher einer böſen Zeit entgegengehen . Die Kirche hat ge⸗
faßt zu ſein auf das Kreuz zu jeder Zeit . Sie wird immer
eine Kirche des Kreuzes ſein , ſolange ſie die Nachfolgerin
unſeres Herrn iſt . um den Glauben , den wir dazu brau⸗
chen , wollen wir Gott bitten . Der Menſch kann ſich nichts
nehmen , es werde ihm denn gegeben von oben . Von ihm
muß uns gegeben werden , was wir für unſere Kirche
brauchen . Darum wollen wir uns aufs neue vornehmen ,
daß wir im treuen Gebet verharren wollen für unſere
Kirche . Wir haben das in dieſen Tagen geübt . Wir wollen
fortfahren zu beten : Komm , Herr Jeſu , und ſegne Du
Deine Kirche auf Erden und vollende ſie !

Der Vorſitzende : Wir danken Ihnen noch beſonders für
dieſes Schlußwort , Herr Landesbiſchof !
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Landesbiſchof D. Kühlewein ſpricht das Schlußgebet .

Es folgt noch ein Schlußwort des kommiſſariſchen Ober

kirchenrats Dürr :

„ Liebe Brüder , lieber Herr Landesbiſchof , liebe Herren

vom Oberkirchenrat !

Wir ſind am Ende dieſer Arbeit und dieſer verheißungs —

vollen Tagung . Wir haben erlebt , wie Gott ins Gedränge

führt . In ſolchen Lagen können wir aus Erfahrung ſagen ,

daß ſie dazu von Gott geſchickt ſind , daß ſie uns zu Ihm

hintreiben , bei dem allein Hilfe und Ausweg iſt , wie es

eben der Herr Landesbiſchof auch ausgeſprochen hat .

Wenn wir nun auseinandergehen , dann haben wir ein

Neues gewonnen , was wir in den letzten Jahren vermißt

haben . Wir ſind in die Vereinzelung hinausgezwungen

geweſen . Wir ſaßen hier an einem Tiſch , ſchliefen im ſelben

Haus , feierten miteinander das heilige Abendmahl , be —

mühten uns um Aufgaben , drei Tage lang . Das hat eine

neue Verbundenheit hervorgerufen , eine neue Liebe . Dieſe

Liebe wird uns auch dann bleiben , wenn wir wieder an

unſerer Arbeit ſtehen . Möchte doch auch für die Synode

eine Gebetsgemeinſchaft erwachſen . Wir haben die Nöte

der Gemeinde oder des Hauſes der Brüder kennen gelernt ;
das füllt unſer Gebet mit konkretem Inhalt und macht

reich . Es iſt weſentlich zu wiſſen , daß Brüder da ſind , die

unſeren Namen in der Fürbitte vor Gott nennen . Und

dann erleben wir dasſelbe , was heute vormittag von der

Skumene geſagt wurde , daß das Gebet unzerreißbare Ge
meinſchaft baut . Und das iſt auch das , was Gott will . Wir
müſſen darum wegräumen , was Gott im Wege ſteht . Es

iſt wahr : An Gottes Segen iſt alles gelegen !
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Wenn man nun von dieſen Erfahrungen her in die Zu⸗
kunft hineingeht , möchte ich das Wort , das am Ende des

großen Auferſtehungskapitels ſteht , uns noch einmal zu⸗
rufen

Da rum ! . . . Wa rumꝰ Weil der Tod verſchlungen iſt
in den Sieg , weil ein lebendiger , ſiegreicher Herr da iſt ,
der alle Macht hat im Himmel und auf Erden ; darum daß ,
weil ſein Weg durch den Tod zum Leben ging , auch uns
der Sieg gewiß iſt , weil es im Grunde keine Möglichkeit
gibt , einen Schlußſtrich zu ſetzen ... „ darum , meine lieben
Brüder , ſeid feſt und unbeweglich und nehmet immer zu
in dem Werk des Herrn Das iſt das Wunderbare , Be⸗
ſchämende und zugleich Erhebende , daß der Herr uns mit
hinein nimmt in ſein Werk , wiſſend , daß wir dies nur in
dem Maße tun können , als er , der nicht müde wird Tag
und Nacht , ſein Werk an uns treiben darf . Darum nehmet
zu in dem Werk des Herrn ! Wir möchten auch die reini —

gende Macht ſeines Geiſtes erfahren , weil wir oft merken ,
daß das Werk , das wir tun , das Werk des Herrn hindert ,
und daß wir es nicht bloß um unſerer Seligkeit willen tun ,
ſondern auch um derer willen , an die das Werk des Herrn
uns weiſt . In den Andachten iſt es auch wieder zutage
getreten : zuerſt kommt eine Fülle von Angebot , und dann
wird uns eine kleine Aufgabe zugetraut . Darum möchte
ich wünſchen , daß wir mit dieſem getroſten Weiterſchreiten
auseinandergehen . „ Darum “ , liebe Brüder , weil wir einen
ſo ſiegreichen , den Tod überwindenden Herrn haben , „ darum
ſeid feſt und unbeweglich , und nehmet immer zu in dem
Werk des Herrn , ſintemal ihr wißt , daß eure Arbeit nicht

vergeblich iſt in dem Herrn ! “ Das ſei unſer Dank , mit
1edem wir Ihn ehren !
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